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153 29. 15. Kinderbetreuung, Mittagstisch
Tagesstrukturen Holziken. Stellungnahme.

Sachverhalt

1.
Seit Beginn dieses Jahres steht der Gemeinderat in engem Austausch mit Vertretern
des Elternvereins sowie - neu - mit Vertretern der IG Tagesstrukturen betreffend den
Ausbau der Kinderbetreuung in Holziken.

2.
Anlässlich eines persönlichen Gesprächs am 31. März 2025 teilte der Gemeinderat
den Vertretern des Elternvereins mit, dass die Gemeinde selbst kein zusätzliches

Betreuungsangebot bereitstellen wird. Die Begründung ist dem Mail vom 1. April 2025
an Jaqueline Gautschi und Mira Lang zu entnehmen. Zusammengefasst stellte der
Gemeinderat dem Elternverein oder einem neu zu gründenden Verein mit dem Zweck
der Kinderbetreuung in Holziken folgende Unterstützung in Aussicht:

1. Betriebsjahr einmalige Anschubfinanzierung von CHF S'OOO
2. Betriebsjahr Defizitgarantie bis CHF S'OOO
3. Betriebsjahr Defizitgarantie bis CHF 5'000
Unentgeltliche Benützung der Räumlichkeiten (z. Bsp. Foyer MZH für
Mittagstisch oder Mehrzweckraum für Randstundenbetreuung) sowie
Benützung vorhandener Infrastruktur

3.
Der Gemeinderat hält - in Ergänzung zum Mail vom 1. April 2025 - nochmals
ausdrücklich fest, dass aus seiner Sicht für ihn keine gesetzliche Verpflichtung besteht,
das bestehende Betreuungsangebot auszubauen. Der Gemeinderat begrüsst aber die
Initiativen aus der Holziker Bevölkerung, welche mit eigenem Engagement eine
Tagesstruktur aufbauen wollen und will dieses Engagement auch unterstützen.

4.
Am 23. August 2025 fand ein Austausch zwischen Gemeindevertretern und der IG
Tagesstrukturen statt. Für Details wird auf die beiliegende Präsentation verwiesen. Die
IG Tagesstrukturen stellte u. a. folgende Anträge:

Erhöhung der einmaligen Anschubfinanzierung auf CHF 30'OQO
Gewährung einer Defizitgarantie während der ersten 3 Jahre von
CHF 10'OOQ pro Betreuungsjahr
Sockelbeitrag pro Kind in Mittagsbetreuung von CHF 10 (unbefristet)
Zurverfügungstellung von geeigneten und kostenlosen Räumlichkeiten (120
m2) zur ganzjährigen Nutzung, in Schulnähe (Kooperation mit Z. B.
Spielgruppe / Chäferli-Träff möglich)
Übernahme der wöchentlichen Grundreinigung
Entschädigung der ArbeitsgruppeA/orstand im Aufbau bis Start Aug. 26
(Sitzungsgelder, Spesenentschädigung etc.)



Erwägungen

Der Gemeinderat hat die Anträge der IG Tagesstrukturen sorgfältig geprüft und
zusammen mit der Gemeindebehörde und der Schulleitung Möglichkeiten eruiert. Zu
den Anträgen wird folgendermassen Stellung genommen:

1. Finanzielle Anträge

Anschubfinanzierung & Defizitgarantie:
Der Gemeinderat hat bereits CHF 5'000 als Anschubfinanzierung im Budget 2026
eingestellt. Dieses Budget konnte nur dank Streichungen und Priorisierungen von
verschiedenen Ausgaben ausgeglichen gestaltet werden. Eine Anschubfinanzierung
von CHF 30'OQO würde nahezu 1 Steuerprozent entsprechen und wird daher als
unverhältnismässig erachtet. Das Mobiliar kann nach Ansicht des Gemeinderates
durch einen Spendenaufruf beschafft werden. Auch kann die Schule einiges an
Mobiliar zur Verfügung stellen. Grössere Investitionen in digitale Applikationen
erscheinen erst sinnvoll, wenn die Nachhaltigkeit des Projekts gesichert ist.

Sockelbeitrag Mittagstisch:
Der Gemeinderat sieht keine Grundlage für einen Sockelbeitrag pro Mittagessen. Die
Gemeinde beteiligt sich bereits im Rahmen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der
Erziehungsberechtigten an den Betreuungskosten via Kinderbetreuungsreglement.
Zudem erachten wir einen pauschalen Sockelbeitrag gegenüber den Familien, welche
selbst für die Betreuung und Verpflegung aufkommen, als nicht gerecht.

Sitzungsentschädigungen:
Der Gemeinderat sieht sich rechtlich nicht verpflichtet, das bestehende
Betreuungsangebot auszubauen. Entsprechend besteht keine Grundlage,
Sitzungsgelder oder Spesen für einen Verein zu übernehmen. Grundsätzlich leistet die
Gemeinde keine Vergütungen dieser Art an Holziker Vereine, welche sich auf
unterschiedliche Art und Weisen für die Bevölkerung und Gemeinde einsetzen.

2. Räumlichkeiten

Dachgeschoss Schulhaus Dorf:
Wird aktuell für Schutzsuchende benötigt. Eine Umnutzung kommt frühestens im
Rahmen einer Gesamtsanierung in Betracht, welche mit dem Projekt «Schulraum
2030» geprüft wird.

Mehrzweckraum / Foyer:
Als einzige Option verbleibt der Mehrzweckraum. Die Nutzung wäre wie folgt möglich:

. Randstundenbetreuung Mo, Di, Do, Fr bis 08. 00 Uhr

. Mittagstisch im Foyer

. Nachmittagsbetreuung Mo, Di, Do, Fr bis 18.00 Uhr
Eine wöchentliche Grundreinigung übernimmt die Gemeinde; eine
zusätzliche Reinigung pro Woche wäre durch den Verein zu organisieren.

Bedingungen für kostenlose Nutzung:
Für die ersten drei Betriebsjahre wird kein Mietzins erhoben. Danach ist durch die IG
Tagesstrukturen zusammen mit der Gemeindeverwaltung nachzuweisen, dass das



Angebot zu einem erhöhten Steuerertrag für die Gemeinde führt. Sollte dies nicht der
Fall sein, wird ein marktgerechter Mietzins verlangt.

3. Gesamtbeurteilung
Der Gemeinderat dankt der IG Tagesstrukturen für ihr Engagement und ihre Initiative.
Das geplante Angebot von vier Nachmittagen erachtet der Gemeinderat für einen
ersten Versuch als sehr ambitioniert. Angesichts weiterer grosser Investitionen der
Gemeinde besteht kein finanzieller Spielraum für die Umsetzung aller Anträge der IG
Tagesstrukturen. Mit der Zurverfügungstellung der mietfreien Räumlichkeiten, dem
Angebot, nicht-benötigtes Schulmobiliar zu verwenden und der Anschubfinanzierung
sowie der 2-jährigen Defizitgarantie versucht der Gemeinderat im finanziell engen
Korsett die IG Tagesstrukturen zu unterstützen.

Die IG Tagesstrukturen wird gebeten, bis spätestens 15. Oktober 2025 mitzuteilen,
ob sie das Angebot annehmen und einen Verein gründen will. Gleichzeitig ist ein
Entwurf einer Leistungsvereinbarung einzureichen, damit diese der
Gemeindeversammlung vom 24. November 2025 zur Genehmigung vorgelegt werden
kann.

Alternativen, bei Festhalten an eingebrachter «Maximalforderung»

. Überweisungsantrag an Gemeindeversammlung (§ 28 Gemeindegesetz):
Stimmberechtigte können die Überweisung an den Gemeinderat beantragen.
Der Gemeinderat würde dies mit Verweis auf sein bestehendes Angebot
ablehnen und über den Uberweisungsantrag abstimmen lassen.

. Initiativrecht (§ 22 Gemeindegesetz):
10 % der Stimmberechtigten können eine Initiative einreichen. Der
Gemeinderat würde auch in diesem Fall eine ablehnende Haltung einnehmen

Beschluss

1.
Die Anträge der IG Tagesstrukturen vom 23. August 2025 werden wie folgt unterstützt:

. Der Mehrzweckraum und das Foyer der MZH werden in den ersten 3
Betriebsjahren kostenlos zur Verfügung gestellt gemäss den
vorausgehenden Erwägungen. Nach den ersten 3 Betriebsjahren muss
sichergestellt werden, dass der Gemeinde ein Mehrsteuerertrag durch das
Kinderbetreuungsangebot entsteht. Ansonsten wird ein markgerechter
Mietzins in Rechnung gestellt.

. Eine wöchentliche Grundreinigung übernimmt die Gemeinde und eine
wöchentliche Grundreinigung muss der Anbieter der Tagesstruktur
vornehmen oder organisieren.

. Es wird Mobiliar der Schule Holziken, welches nicht mehr in Gebrauch ist,
kostenlos zur Verfügung gestellt.



Folgende Anträge werden abgelehnt:

. Erhöhung der einmaligen Anschubfinanzierung auf CHF 30'QOO

. Gewährung einer Defizitgarantie während der ersten 3 Jahre von
CHF 10'OQO pro Betreuungsjahr

. Sockelbeitrag pro Kind in Mittagsbetreuung von CHF 10 (unbefristet)

. Entschädigung der ArbeitsgruppeA/orstand im Aufbau bis Start Aug. 26
(Sitzungsgelder, Spesenentschädigung etc.)

. Der Gemeinderat wird nicht im Vorstand als Mitglied oder Beisitzer Einsitz
nehmen. Der Gemeinderat stellt sich jedoch für einen regelmässigen
Austausch bei Bedarf zur Verfügung.

2.
Die IG Tagesstrukturen wird aufgefordert, bis am 15. Oktober 2025 schriftlich
mitzuteilen, ob sie das Angebot vom 31. März 2025 mit den hier dargelegten weiteren
Ausführungen dazu annimmt, damit der Gemeinderat es an Gemeindeversammlung
vom 24. November 2025 als separates Traktandum vorbringen und vertreten kann.
Gleichzeitig ist ein Entwurf einer Leistungsvereinbarung einzureichen.

Protokollauszug

IG Tagesstrukturen, per Mail an Vertretung, Jaqueline Gautschi
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